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Satzung der Stadt Jever für die Stiftung zur finanziellen Unterstüt-
zung alter MensGhen sowie zur Förderung der Seniorenarbeit

Aufgrund der §§ 6, 8 und 107 Abs. 2 . der Niedersächsischen Gemeindeprdnung (NGO) in der
Fassung vom 19. März 2001 (GVBL 2001 S. 112) in Verbindung mit den §§ 51bis 68 der Abflabe-
nordnung (AO 1977) vom 16. März 1976 (BGBL. l 1976 S. 613; 1977 S. 269) zuletet geändert durch
das..Steue(Anderungsgesetz (St^ndG 2001) vom 20. Dezember 200.1. (BGBL. l 2001 S. 3794/3807)
hat der Rat der Stadt Jever in seiner Sitzung vom <24<t-/^' «Z W 2, folgende Satzung
beschlpssen:

1

Präambel

Die Stadt Jever unterhielt bis 1986 verschiedene Stiftungen zur Unterstützung alter Menschen, die
lediglich über ein geringes Einkommen verfügten bzw. sich aus einer besonderen Lebenssituation
heraus in Not befanden.

Diese Stiftungen wurden dann zu der
Menschen zusammengefasst.

unselbständigen Stiftung zur Versorgung bedürftiger alter

Im-JahciaSS-wufdeadie VergatekdterifiCLdumb eine. Aadefung.. dß[Stiftungsrichtlinien erweitert, da
der ursprüngliche Zweck, die Versorgung bedürftiger alter Menschen, durch das Bundessozlalhilfe-
gesetz überholt war.

In-diesem Sinne erfolgt durch die-nachstehende Satzungsfegeluog. eiBe nochmalige Erweitefuog des
Stiftungszwecks, die durch eine Umbenennung der Stiftung abgeschlossen wird. Um den ursprängli-
chen-Stittucgszweck. entsprechend-den geänderten gesellscbaftlichen Verhältnissen zu bewahren,
bleiben die Mittel in der Regel Senioren aus unteren Einkommensgruppen vorbehalten.

^

§1
Name, Rechtsform

.L. Die Stiftung führt den Namen. ̂ tiöung.zur-fitianzielIen-Unterstützung altecMenscbea. sow'e
zur Förderung der Seniorenarbeif.

2, Sie-ist-euie-Bicbtrechtsfäbig&Süftung.in..def. VerwaItung.der. Stadt Jever und wird von-dieser
folglich im Rechts- und Geschäftsverkehr vertreten. >

s-^
Stiftungszweck

.l. Zweck der.Süftung ist dle-finanzielle-Uflterstützung einkornrnensschwacher und vermögens-
loser alter Menschen, die Unterstützung von Altengemeinschaften sowie die Förderung der
Geineinsctaaft. im ehemaligen-städtiscben. AlteDheim, dem beutigen . Marianne-Sternberg-
Haus".

Z-. Det. Stlftungszweck wird-iDsbesondece.. vecwickUcbt. dLircb-

a) Zuwendungen für persönliche Bedürfnisse, die im Einzelfall eine Wertgrenze von 200, 00
e.-Einzelpersonen- bzw. 300,00. .-Ehepaace/Lebensgemeinschaften- nicht übersteigen,

b) Zuwendungen aus Anlass des Weihnachtsfest.es,

c).. Zuscbüsse.anAltengemeinscbaften-zur-Auscichtung.von-Gemeinschaftsfejem. [n.Häbpvon
1   pro Teilnehmerin bei maximal 2 Feiern pro Jahr.



d) Zuwendungen an das Altenpflegeheim "Marianne-Stemberg-Häus" in Jeverzur Ausrich-
tung einer Weihnachtsfeier bzw. Finanzierung eines Präsentes für die Bewohner bei
Gesamtkosten bis maximal 1000, 00  .

e) Bezuschussung einer Tagesfahrt des .Stemberghauses", sofern aus dem Vorjahr nicht
verbrauchte Stiftungserträge zur Verfügung stehen.

Die Stiftung verwendet hierfür die gesamten jährlich zur Verfügung stehenden Ertrage aus
dem Stiftungsvermögen.

§3
Gemeinnützigkeit

Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und mildtätige Zwecke im
Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung.

Die Stiftung Ist selbstlos tätig. Sie verfolgt nicht in erster Linie .eigemmrtschaftliche Zwecke.

Die Mittel der Stiftung dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Es
darf keine. Person durch-Ausgaben, dfe. deFn. StBungszweck fremd sind, oder. durcli-^nver-
haltnismäßig hohe Vergütungen oder sonstige Vermögenszuwendungen begünstigt werden.

§A
Stiftungsvermögen

1.. Die-Stiftung-. ist Testamentserbe. Das-Süftungsvermögen besteht aus Barvermflgen. in-Höhe
von 68.214, 95 Euro, aus Wertpapieren zum Kurswert von 142. 655, 70 Eure sowie dem
Hausgiundstück Nordergast 1.7 (Flur 7, Flurstück 42142. Blatt. 9632 der Stadt Jeyer) (^tand
01. 01. 96).

Das. Stiflungsvermögen- ist. in. seinem. Bestand, dauernd. und ungeschmälert. zu ed?alten.
Vermögensumschichtungen sind zulässig.

2. Dem. Stiftuagsvermögen- wacbseo- ebuaige Zuucndungefl- Dritter zu, die- ausdrückliqh zur
Erhöhung des Stiftungsvermögens bestimmt sind (Zustiftungen).

3. Wedfl.. de^Stifterwille aiidets-nicbt-zu. venwrklichen-ist,. köoaen. mit vorherigerGenehn^igung
der Kommunalaufsicht Teile des Stiftungsvermögens, jedoch nicht mehr als 10 vom Hundert
des. - gesamten Vermögens,- in. Anspruch genommen- werden. Auch .bei einer. suchen
Maßnahme muss der Bestand der Stiftung gewährleistet bleiben. In den Folgejahren ist der
in Anspruch- genommens Betrag so. weit . wie möglich dem Stiftungsvermögen u^'eder
zuzuführen.

4.. Rücklageo. können gebildet werden, soweit die-.VoFscbdtten-des steuerlichen- Gemeinnptzig-
keitsrechts (§ 58 Nm. 6 und 7 a) AO 1977) dieses zulassen.

L Die-Stiftting ist berechtigtrim. E?abmen-des. §-58-NLZ a). AQ 1977 höchstens ein. Drittel des
Qbßrschusses der Einnahmen, über die. Kosten, der. Vermögensverwaltung, darüber hinaus
höchstens 10 vom Hundert Ihrer sonstigen zeitnah zu vewendenden Mittel einer freien
ROcklags zuzuführen, wenn diese Mittel zur Erfüllung des Stiftungszwecks nicht benötigt
werden.

Die freie Rücklage ist Bestandteil des Stiftungsvermögens nach Abs. 1.

6. Die Stiftung ist ferner berechtigt, ihre Mittel im Rahmen des § 58 Nr. 6 AO 1977 ganz
oder teilweise projektbezogen einer zweckgebundenen Rücklage zuzuführen, wenn und
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solange dieses erforderlich ist, um Ihren steuerbegunstlgten satzungsgemäßen Zweck
nachhaltig erfüllen zu können.

*\

§6-
Mittelvarwendung, Geschäftsjahr

Di&.Sti(tung.. e((ullt ihrea. Zwecl(. aus.. den. Erträgen-des. Stiftungsvermögens, nicht zur-U^rmö-
genserhöhung bestimmten Zuwendungen Dritter (Spenden) und etwaigen sonstigen
Einnat)men.

Ein Rechtsanspruch auf die Gewährung.. von Stiftungsmitteln besteht nicht. Die Gewährung
vönStiffühgsrhrEfeln'Tsfin'ffeTReg'eTaosaeschlub&eii, wenn das-Bnkommsft den BeäaFf-def
Hilfe zum Lebensunterhalt um mehr als 30% überschreitet bzw. wenn das. Barvermögen den
Vermögensfreibetrag nach § 88 Bundessozialhilfegesetz überschreitet.

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§6
Satzungsänderunaen, Zusammentegyng, Aufhebung der Stiftung

1. Wird die Erfüllung des Stiftungszweckes (§ 2) unmöglich oder erscheint sie angesichts
wesentlicher Veränderungen der Verhältnisse ntaht mehr als sinnvoll, so kann der Rat der
Stadt mit einer Dreiviertelmehrheit seiner Stimmen der Stiftung einen neuen Zweck geben,
die Stiftung, mit einer anderen Stiftung zusammenlegen oder die Stiftung aufheben. Der
Beschluss bedarf der Genehmigung der Kommunalaufsicht.

2. Sonstige Satzungsänderungen werden vom Rat mit einfacher Mehrheit der Stimmen aller
Mitglieder beschlossen.

3. Wird die Stiftung aufgehoben, so fällt das verbleibende Vermögen an die Stadt Jever, die es
unmittelbar und ausschließlich für Zwecke gemäß § 2 zu verwenden hat.

4. Beschlüsse über Satzungsänderungen^ die den Stiftungszweck berühren, eine Zusammenle-
gung derStiftung mit einer anderen Stiftung und die Aufhebung der Stiftung dem zuständi-
gen Finanzamt anzuzeigen

&7
Vermögensverwaltung

1. Dec. Stadt-verwaltet das- Stiftungsuermflgen. als-Sondecvecmögen getrennt von Uirero V^rmö-
gen nach den Vorschriften über die tommunale Haushaltswirtschaft. Sie vergibt die
Süftungsaiüel im Rahmen-des. Gescbätts der. laufenden-Venwaltung und wickelt die Fi^rder-
maßnahmen ab.

2. Dem. RaListauf der Grundlage-decJabcesrecbnung. ionechaIb von 3 Monaten einjaht^sab-
schlussbericht vorzulegen, der die Vermögenslage sowie die Mittelverwendung erläutert.

3. Im. Rahmen- ihrer öffentlichen-Beächtecstattung.sorgt.di& Stadt Jever auch für eine ang^mes-
sene Publizitat der Stiftungsaktivitäten.

1.

§8
Inkrafttreten

Diese. Satzung tritt am Tage nach .ihrer Bekanntmachung, im Amtsblatt für den Regierungsbe-
zirk Weser-Ems in Kraft.



Jever, den 2. 002

Hanns JÜ^W ü ,/'
Bürgermfc'ter


